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bem geftfomitc beö feftgebenben Orteö ju verfebren

bätte.

3n biefen furjen Anbeutungen glauben mir eine

für bic ©efellfcbaft bödjft wobltbätige Reform an*

juftreben. ©eben mir nun jum jweiten Bunft/ jum
Berbältniß ber 6efttonen jum ©efammtverein, über.

grember ©ienft. Bon einem Offtjier ber franjöft*
fepen ©djweijerlegton erhalten wir folgenbe Mittbei*
lungen:

w©ie ©tärfe ber franj. ©d;weijer!egion foll nad) bem

faiferlichen ©efrete 5000Mann betragen, unb jwar auö

jwei «Regimentern Infanterie unb einem Bataillon Gbaf*

feurö beftepen. ©ie Silbung berfelben ift biö jefct noch

niept fefjr fdjnell Vorwärtsgegangen; boep ftnb bie

©rünbe fepr einfaep unb etnleucbtenb. (Srftenö ift bie

Äonfurrenj ber Werbungen befonberö für bie englifdje

©cpweijerlegion, ju groß, inbem biefelbe auö (Rüdficpt

für bie Aflianj in granfreieb felbft ipre ©epotö bat;

jweitenö, inbem für bie franj. Segion nur ©cpweijer mit

guten Bapieren Verfepen für bie englifepe hingegen Von

allen Stationen opneBapiere angenommen merben; bann

ift noch ju bemerfen, Daß baö 3iel ber beiben Segionen

Piefletcpt ganj Oerfchjebener Art ift, worüber icp übrigenö

in meiner befebetbenen Stellung mir fein Urtfjeil erlaube.

Ser ©tab nebft bem £auptbepot für bie SBerbung ift
in Befan«;on, baö erfte SRegiment liegt in Stjon, baö

jweite in SangreS unb bie (Sljaffeurö in Auronne;
fämmtlicbe Äorpö haben ihren ©tab jiemlieh Vollftänbig,

boep mangeln noep Äompagnteofffjiere.
©aö erfte (Regiment beftebt aiti feebö Äompagnien

unb ber Arbeiter*Äompagnie, hat eine Vollftänbige (Re*

gintentömuftf, weldje mit aflen franjöftfdjen (RegimentÖ*

muftfen fonfurriren fann.
(Eö beforgt in ©ijon ben Blafc* unb SBadjtbienft, in

Abwedjölung mit einem franjöftfcben (Regiment, ©er

Beftanb beö jweiten, weldjeö in SangreÖ ben gleidjen

©ienft macf)t, ift ungefähr ber gleiche, wie baö erfte,

unb bie Gpaffeurö werben ungefähr 300 Mann jäplen.
©ie Uniformirttng ift bie gleiche, wie bte franjöfifche,

nur mit bem Unterfcbiebe, baß wir hellgrüne SBaffenröcfe

tragen, bie Befleibung fo wie bte Berpftegung beö

©olbaten läßt nidjtö ju wünfdjen ü6rig.
3et>er ©olbat bat, mie überhaupt 3eber in ber

franjöftfcben Armee, Auöftepten biö jum böcbften ®rab ju
aVanciren, unb eö ftnb fchon neun, bie ati einfache

©olbaten eingetreten, nacb Berlauf Von 6—7 Monaten

jum Unterlieutenant beförbert worben. 3eber Mann er*

palt 8 gr., umftep auö ber©d)weij auf eineö ber®renj*
bureau jubegeben, biefe Bureau ftnb: @t Souiö, Burg*
felben, Seimen, ©oumoiö, Brafftt, Biflarö*au*lac, @a*

rajin, Bargotö, Morteau, Bontarlter, Berrtere,3ottgne,
leö (Rouffeö, ®er unb Bernep bei ©enf. Auf biefen
Bureauö wirb jebem Mann eine Marfcproute unb eine

(Reifeentfcpäbigttng Pon 1 gr. per (Stappe (6 ©tunben)
Perabreicbt, unb auf ber (Reife bat er fein Ouartier.

3n Befanejon, wo er fiep hinjubegeben bat, erhält er
fein erfteö jäprlicbeö £anbgelb Von 24 gr., unb eben fo
erhält man bie 24 gr. jebeö 3apr, fei man für 3 ober 5
3abre engagirt. Bei ber Anfunft beim Äorpö wirb jeber

VollftänbigaitögerüftetunberbältfürbiefleineAuörüftung
40gr. in bie Maffe. ©er ©olb ift je naep bem ®rab, ber
nämliche wie bei ben franjöftfcben Sruppen, unb ein jeber
fann fiep baö Äreuj ber Ehrenlegion ober bie Militär*
mebaifle erwerben. (SrftereÖ trägt jährlich250gr., festere

jährlidj 100 gr. ein. Sie Benfionen unb (Retraitögehalte
für SBunben, ©ienftjeit unb ©ienftimfäpigfeit ftnb in
gleidjem Berbältniffe, wie bei ber franjöftfcben Armee,
ebenfo ftnb wir ben gleicpen ©efefcen unterworfen, nacb

welcpen feine förperlidjen ©trafen beftepen.

©er Äaifer, ter fepr günftig für bie Segion geftimmt
ift, wirb nie, wie eö ®erüd;te fagen, an eine Aufbebung
ober an eine Abtretung ber Segton an bic englifepe

(Regierung benfen.

©o Viel icp glaube, hat jeberMtlitärluftige, ber in bie

franjöfifche ©cbweijerlegion tritt, auf jeben gall mepr
Bortpeile unb beffere Auöftepten für bie Sufunft, alö in
ber cnglifdjen Segion, meldje, wie icf; jum ©cpluffe be*

merfe, jtt jeber 3eit entlaffen werben fann."
— ©er Bunbeöratb b^t befcbloffen, Pon ber Sr*

laffttng eineö neuen ©efepeö über bie Militärpflicht ber

Aufentbaüer in ben Äantonen ju abftrapiren unb bie bt*
reitö pängigen (Streitfälle jwifepen mehreren Äantonen

auf ber ©runblage beö beftebenben Militärgefefceö—
jeber ift militärpftid)tig, ba wo er niebergelaffen ift — ju
entfcpeiDen.

Söaabt. SBir Iefen im (RouPellifte: ,,©ie Borberei*

tungOfcpule ber (Refrutcn ber ©pejialwaffen ift©onntagö
ben 9. Märj eröffnet worben. ©ie jäplt, bie (Sabreö

inbegriffen, über 300 Mann in Üteip unb ©lieb, Von be*

nen 150 ber Artiüerie, 30 bem ©enie, 85 ben ©djarf*
fcpüben unb 37 ben ©ragonern angehören; bie Mann»

fepaft ift burdjweg fcpön unb fräftig, bte Äleibung gut,
namentlich gefällt in ber fleinen Senue baö jweite Baar
•fpofen (baö, fo Viel wir wiffen, ftablgratt ift). ©ie
©pielleute Verfteben trefflich ju mufteiren unb erfreuen
bie BeVölferung, bie ihren Uebungen mit Sbeilnapme

folgt; ju bebauern ift nur, baß ber Borbereitungöbienft
fo furj ift (8 Sage)." ©aö gleiche Blatt trottet übrigenö
baö Bublifum, baö bie SBebrmänncr nur ungerne fepei*

ben fteht, mit ber Berftcberttng, baß bie Äaferne nid)t
lange leer bleiben würbe, fchon am 18. biefeö Monateö
b egänne bte erfte (Refrutenfcpule ber 3nfantcrie, ber bann

fortwäprenb Uebungen folgen würben.

— Ser ©taatöratp hat, nacpÄenntnißnabme Von ben

(Srwäguugögrünben bejüglicp auf bie 3ulaffung ber Be*
werber um Offtjieröftellen bei ben ©pejialwaffen in ber

eibg. Militärfdjule, nadjfolgenbeö (Reglement über bie

Ernennung ber jweiten Unterlieutenantö bei ben
©cparffchüfcen feftgefeßt:

Art. 1. ©ie Bewerber um Offtjieröftellen bei ben

©ebarffebüben muffen ben burcp baö (Reglement Vom

20. 3an *1844 geforberten Bebingungen ©enüge getban

haben.

Art. 2. SBenn biefe Bewerber nidjt fchon eine eibg.

©cbarffd;üfcenrefrutenfcpule mitgemacht haben, fo follen
fte porerft bie im Artifel 69 beö eibg. Militärorgmfa*
tionÖgefe|eö erwähnte Borbemtungöfcfjule ber (Refruten

mitmachen; fie muffen barauf einer eibg.Scbarffdjüben«
refrutenfa)ule atö Afpiranten erfter Älaffe beiwohnen.

Art. 3. ^Diejenigen Afpiranten, welche bereitö eine

eibg. ©cbarffcpübenrefrutenfchule mitgemaept paben unb
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dem Festkomite dcS festgebenden OrteS zu verkehren

hätte.

Jn diefen kurzen Andeutungen glauben wir eine

für die Gefellfchaft höchst wohlthätige Reform an

zustreben. Gehen wir nun zum zweiten Punkt/ zum

Verhältniß dcr Sektionen zum Gesammtveretn, übcr.

Schweiz.
Fremder Dienst. Von einem Ofsizier der französt-

schkn Schweizerlegion erhalten wir folgende Mittheilungen

:

»Die Stärke der franz. Schweizerlegion soll nach dem

kaiserlichen Dekrete 3000Mann betragen, und zwar aus

zwei Regimentern Infanterie und einem Bataillon Chas

seurs bestehen. Die Bildung derselben ist bis jetzt noch

nicht sehr schnell vorwärtsgegangen; doch sind die

Gründe sehr einfach und einleuchtend. Erstens ist die

Konkurrenz der Werbungen, besonders für die englische

Schweizerlegion, zu groß, indem dieselbe aus Rückstcht

für die Allianz in Frankreich selbst ihre Depots hat)

zweitens, indem für die franz. Legion nur Schweizer mit

guten Papieren Versehen für die englische hingegen Von

allen Nationen ohne Papiere angenommen werden; dann

ist noch zu bemerken, daß das Ziel der beiden Legionen

Vielleicht ganz verschiedener Art ist, worüber ich übrigens
in meiner bescheidenen Stellung mir kein Urtheil erlaube.

Der Stab ncbst dem Hauptdepot für die Werbung ist

in Besaneon, das erste Regiment liegt in Dijon, das

zweite in Langres und die Chassenrs in Auronne;
sämmtliche Korps haben ihren Stab ziemlich vollständig,

doch mangeln noch Kompagnieofsiziere.

Das erste Regiment besteht aus sechs Kompagnien

und der Arbeiter-Kompagnie, hat eine vollständige

RegimentSmusik, welche mit allen französischen Regimentsmusiken

konkurriren kann.

Es besorgt in Dijon den Platz- und Wachtdienft, in

Abwechslung mit einem französischen Regiment. Der
Bestand des zweiten, welches in Langres den gleichen

Dienst macht, ist ungefähr der gleiche, wie das erste,

und die Chasseurs werden ungefähr 300 Mann zählen.
Die Uniformirung ift die gleiche, wie die französische,

nur mit dem Unterschiede, daß wir hellgrüne Waffenröcke

tragen, die Bekleidung so wie die Verpflegung des

Soldaten läßt nichts zu wünschen übrig.
Jeder Soldat hat, wie überhaupt Jeder in der

französtschen Armee, Aussichten bis zum höchsten Grad zu
avanciren, und es stnd schon neun, die als einfache

Soldaten eingetreten, nach Verlauf von 6—7 Monaten

zum Unterlieutenant befördert worden. Jeder Mann
erhält 8 Fr., um sich aus der Schweiz auf eines der Grenz-
bureau zu begeben, diese Bureau sind: St Louis, Burgfelden,

Leimen, Goumois, Brassn, VillarS-au-lac, Sa-
razin, Pargots, Morteau, Pontarlier, Verrière, Jougne,
les Rousses, Ger und Vernetz bei Genf. Auf diesen

Bureaus wird jedem Mann eine Marschroute und eine

Reiseentschädigung Von t Fr. per Etappe (6 Stunden)
Verabreicht, und auf der Reise hat er sein Quartier.

Jn Besaneon, wo er sich hinzubegeben hat. erhall er
sein erstes jährliches Handgeld Von 24 Fr., und eben so

erhält man die 2b Fr. jedes Jahr, sei man für 3 oder S

Jahre engagirt. Bei der Ankunft beim Korps wird jeder

vollständigausgerüstetunderhält fürdiekleineAusrüstung
40Fr. in die Masse. Der Sold ist je nach dem Grad, der

nämliche wie bei den französifche« Truppen, und ein jeder
kann stch das Kreuz der Ehrenlegion oder die MilitZr-
medaille erwerben. Ersteres trägt jährlich250Fr., letztere

jährlich 10« Fr. ein. Die Pensionen und Retraitsgehalte
für Wunden. Dienstzeit und Dienstunfähigkeit sind in
gleichem Verhältnisse, wie bei der französischen Armee,
ebenso sind wir den gleichen Gesetzen unterworfen, nach
welchen keine körperlichen Strafen bestehen.

Der Kaiser, der sehr günstig für die Legion gestimmt
ist, wird nie, wie es Gerüchte sagen, an eine Aufhebung
oder an eine Abtretung der Legion an die englische

Regierung denken.

So viel ich glaube, hat jederMilitärlustige, der indie
französische Schweizerlegion tritt, auf jeden Fall mehr
Vortheile und bessere Aussichten für die Zukunft, als in
der englifchen Legion, welche, wie ich zum Schlusse

bemerke, zu jeder Zeit entlassen werden kann."

— Der BundeSrath hat beschlossen, Von der

Erlassung eines neuen Gesetzes über die Militärpflicht der

Aufenthalter in den Kantonen zu abstrahiren und die

bereits hängigen Streitfälle zwischen mehreren Kantonen

auf der Grundlage des bestehenden Militärgesetzes—
jeder ist militärpflichtig, da wo er niedergelassen ist — zu

entscheiden.

Waadt. Wir lesen im Nouvelliste: „Die
VorbereitungSschule der Rekruten der Spezialwaffen ist SonntagS
den 9. März eröffnet worden. Sie zählt, die Cadres

inbegriffen, übcr 300 Mann in Reih und Glied, Von

denen 150 der Artillerie, 30 dem Genie, 85 den Scharfschützen

und 37 den Dragonern angehören; die Mannschaft

ist durchweg schöu und kräftig, die Kleidung gut,
namentlich gefällt in der kleinen Tenue das zweite Paar
Hosen (das, so viel wir wissen, stahlgran ift). Die
Spielleute verstehen trefflich zu musiciren und erfreuen
die Bevölkerung, die ihren Uebungen mit Theilnahme

folgt; zu bedauern ist nur. daß der Vorbereitungsdienst
fo kurz ist (8 Tage)." Das gleiche Blatt tröstet übrigen«
das Publikum, das die Wehrmänner nur ungerne scheiden

steht, mit der Versicherung, daß die Kaserne nicht

lange leer bleiben würde, schon am 18. dieses MonateS
b egänne die erste Rekrutenschule der Infanterie, der dann

fortwährend Uebungen folgen würden.

— Der Staatsrath hat, nach Kenntnißnahme von den

Erwägungsgründen bezüglich auf die Zulassung der Be«

werbcr um Ofsiziersftellen bei den Spezialwaffen in der

eidg. Militärfchule, nachfolgendes Reglement über die

Ernennung der zweiten Unterlieutenants bei den
Scharfschützen festgesetzt:

Art. 1. Die Bewerber um Ofsiziersstellen bei den

Scharfschützen müssen den durch das Reglement vom
20. Jan'1844 geforderten Bedingungen Genüge gethan

haben.

Art. 2. Wenn diese Bewerber nicht schon eine eidg.

Scharfschützenrekrutenschule mitgemacht haben, so sollen
sie vorerst die im Artikel 69 des eidg. Militärorgnisa-
tionsgesetzeö erwähnte Vorbereitnngsschule der Rekruten

mitmachen; sie müssen darauf einer eidg. Scharffchützen-
rekrutenschule als Aspiranten erster Klasse beiwohnen.

Art. 3. Diejenigen Aspiranten, welche bereits eine

eidg. Scharfschützenrekrutenschule mitgemacht haben und
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bie im Art. 3 bejeicpneten, muffen eine jweite ©cfjule
pafftren alö Afpiranten jweiter Älaffe, auf bem Pon ber

eibg. Militärbepörbe bejetebneten SBaffenplag, unb müf*
fen Von biefer Bebörbe baö in ben Art. 12 unb 13 ber

Berorbnung Pom 15. 3an. 1851 Porgefebene gäbig*
feitöjeugniß erlangen.

Art. 4. ©ie Afpiranten, bepor fte in bie eibg. ©djarf*
fcpübenfdjulett eintreten, haben ftcb Vorbereiten auf
eine Brüfung, weldje in biefen Spulen abgalten wirb
überbiein Art. 6 biefer Berorbnung, in bem bie©cparf»
frbü|enafpiranten betreffenben Baragrappen angegebe*
nen ©egenftänbe.

@enf. Bon ber Spätigfeit ber fantonalen Militär*
gefellfctjaft bort, bie feit ntepr alö breißig 3abren ihre
regelmäßigen ©jungen blilt, Vernehmen wir, baß in
biefem SBinter £err Oberft Maffe ber ©efeflfdjaft 15

Perfct;iebene©toffe jur Bearbeitung unb ©iöfuffion Por*
gefcplagen hat. SBir jäfjlen biefel6en ber (Reibenfolge
nach auf:

1) (Sin furjer biftortfdjer Abriß ber Verfd;iebenen
fcbweijerifcbenMilitärorgamfationen feit 1308, nantent*
Itcp aber feit Aufftellung beö ©efenftonale Von 1688
biö peute.

2) Anwenbung ber nadjfolgenben SBorte Otapoleonö

auf baö febweijerifebe SBehrwefen unb Unterfucpung, in

wie weit baffelbe biefen Bebingungen entfpriept: w9la*

peteon fagt in feinen Memoiren: (Sin guter ©eneral,

gute (Sabreö, eine gute Organifation, eine ftrenge

Mannöjudjt — baö ftnb bie Mittel, mit benen gute

Sruppen gebilbet werben fönnen, ganj abgefeben Von

ber Urfadje, für weldje fte ftd) febjagen follen. ©ie Ba*
terlanböiiebe, bie 93egeifterung fönnen junge Sruppen
entflammen, aber oljne Sabreö unb ofjne eine guteSBebr*

Verfaffung fann feine (Ration eine Armee organifiren."
3) Milttärifcbe Unterfucbung ber ©cbweijergrenje

gegen granfreidj unb ©aboijen unb ber Mittel, bie

©tabt ©enf gegen einen -^anbftreict) ju beefen.

4) 3ft eine ©Iteberttng ber fdjwetjerifcben Armee im
©roßen, b.f).eineftänbige(Sinujeiiung inSiPifionenunb
Brigaben je., wünfcbenöwertb?

5) (Sntfpridjt bie Organifation unb Snftruftion
unfereö ©eneralftabeö ben Anforberungen beö Äriegeö? 3ft
bte £erauögabe eineö offiziellen Seitfaben für ben ©ienft
beö ©eneralftabeö wünfctjenöwertb

6) Söäre eö beffer, bei ben Äanonen ben Btftrwinfel
ju befeittgen unb fogenannte «Verglichene" ®efct;üfce

ju haben?

7) lieber ben (Rang ber SBaffen unter fiep; wie er
früper war unb wie je§t.

8) Begleichung ber ©cplacpten Von Seipjig 1631
unb 1813.

9) ©efdjicptliche (Relation ber Äampfe in ber ©egenb
Pon ©enf unb Saufanne jur 3eit ber (Römer.

10) ®efd)ia)tlid;e (Relation ber (Srpebition beö Brin*
jen Von (Rotjan in baö Beltlin 1635.

11) ©efcbicbtltcbe (Relation über bie Bertebungen per

febweij. Nationalität feit bem Beginn beö 17ten 3abr«
punbertö.

12) lintwurf einer Snftruftion jur (Srbauung einer
Oierecfigen (Keboute für eine Batterie. Berechnung beö

MaterialÖ, ber Arbetter^ujl, ber SBerrjeuge, ber 3eit.
SBatjl ber Bofttion.

13) ©efdjicptlidje SRottjen über bie »erfchiebenen Be*
fleibungöfpfteme ber Sruppen, angewanbt auf unfere
Armee.

14) ©er Äampf in ber Meiflerie, 21. 3unt 1815,
am Borb beö ©enferfee'ö. ©eine Urfacben unb feine

wirfliepen unb möglichen golgen.

15) Unterfucbung ber Verfcbtebenen ßarre*gormationen

in ben europäifepen Äriegöpeeten.
©aö ift ein reicher ©toff unb eö würbe unö freuen,

wenn unö bie einjelnen Bearbeitungen jur Benufcung in
unferem Blatte jugänglicb wären.

%8üd)et -< aiti|cit)e*
Bei £)tto äStganb, Berlagöbua)bänbler in fieip*

)tg, ift foeben erfepienen unb in allen SJucbljanblungen

ju haben:

&enftmtr&tc}feitett
beg faif. ruft, ©enerat« ber Infanterie

Carl ifr. ©rofen n. Coli.
Bon

Zfyeobot von *&etn$atbi.
I. u. IL Banb. gr. 8. 1856. Breiö: gr. 18. 70.

III. u. IV. 33t. erfdjeinen im Saufe beö 3af>reS 1856.

©iefe ©enfwürbigfeiten finb in boppelter Abffcbt ge*

fd)rteben. 3uerft unb Vor Allem um bem Anbenfen ei*

neö bebeutenben Manneö geredjt ju werben, ber ati
Menfdj wie alö Ärieger auögejeidjnet war. ©ann aud;
um ber ©efepiebte eine (Reibe Von Spatfacben ju ftdjern,
bie btöper wettig ober gar niept befannt waren.

©ureb bie ^cfjtocigbaufcr fdje ©orfimentöbttd)*
panblung ift ju bejieben :

©)er

iMea, ttnb feine Mittel.
(Sine

allgemein faftlidje ©arfteflung

ber

gaujeu Äricgöfunjl
Von

Mit 12 litbograpbirten Safetn unb einem ©ad)* unb
Stamenö regifter.

(Srfte Sieferung.

Breiö gr. 1.75(5.
©aö ©anje erfdjeint in 10 Sieferttngen VolU

ftänbig.
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die im Art. 3 bezeichneten, müssen eine zweite Schule
passtren als Aspiranten zweiter Klasse, auf dem von der

eidg. Militärbehörde bezeichneten Waffenplatz, und müssen

von dieser Behörde das in den Art. 12 und l3 der

Verordnung Vom 13. Jan. 1851 Vorgesehene Fähig-
keitszeugniß erlangen.

Art. 4. Die Aspiranten, bevor ste in die eidg. Scharf-
schützenschulen eintreten, haben stch vorzubereiten auf
eine Prüfung, welche in diesen Schulen abgehalten wird
überdie iu Art. 6 dieser Verordnung, in demdieScharf-
schützenaspiranten betreffenden Paragraphen, angegebenen

Gegenstände.

Genf. Von der Thätigkeit der kantonalen
Militärgesellschaft dort, die seit mehr als dreißig Jahren ihre

regelmäßigen Sitzungen hält, vernehmen wir, daß in
diesem Winter Herr Oberst Mass« der Gesellschaft 15

Verschiedene Stoffe zur Bearbeitung und Diskusston
vorgeschlagen hat. Wir zählen dieselben der Reihenfolge
nach auf:

1) Ein kurzer historifcher Abriß der Verschiedenen

schweizerischenMilitärorganisationen seit 1308, nanientlich

aber seit Aufstellung des Defensionale von 1688
bis heute.

2) Anwendung der nachfolgenden Worte Napoleons

auf das schweizerische Wehrwesen und Untersuchung, in

wie weit dasselbe diesen Bedingungen entspricht:
«Napoleon sagt in seinen Memoiren: Ein guter General,

gute Cadres, eine gute Organisation eine strenge

Mannszucht — das sind die Mittel, mit denen gute

Truppen gebildet werden können, ganz abgesehen von

der Ursache, für welche sie sich schlagen sollen. Die
Vaterlandsliebe, die Begeisterung können junge Truppen
entflammen, aber ohne Cadres und ohne eine gute Wehr-
Verfassung kann keine Nation eine Armee organisiren."

3) Militärische Untersuchung der Schweizergrenze

gegen Frankreich und Savoyen und der Mittel, die

Stadt Genf gegen einen Handstreich zu decken.

4) Ist eine Gliederung der schweizerischen Armee im
Großen, d.h. eine ständige Eintheilung inDivisionen und
Brigaden zc., wünschenswerth?

5) Entspricht die Organisation und Instruktion
unseres Generalstabes den Anforderungen des Krieges? Ist
die? Herausgabe eines offiziellen Leitfaden für den Dienst
des Generalstabes wünschenswerth?

6) Ware es besser, bei den Kanonen den Visirwinkel
zu beseitigen und sogenannte „Verglichene" Geschütze

zu haben?

7) Ueber den Rang der Waffen unter sich; wie er
früher war unv wie jetzt.

8) Vergleichung der Schlachten von Leipzig 1631
und 1813.

9) Geschichtliche Relation der Kämpfe in der Gegend
Von Genf und Lausanne zur Zeit der Römer.

10) Geschichtliche Relation der Erpedition des Prinzen

von Rohan in das Veltlin 1635.

11) Geschichtliche Relation über die Verletzungen der

schweiz. Nationalität seit dem Beginn deS 17ten
Jahrhunderts.

12) Entwurf einer Instruktion zur Erbauung einer
Viereckigen Redoute für eine Batterie. Berechnung deS

Materials, der Arbeiterzahl, der Werkzeuge, der Zeit.
Wahl der Position.

13) Geschichtliche Notizen über die verschiedenen
Bekleidungssysteme der Truppen, angewandt auf unsere
Armee.

14) Der Kampf in der Meillerie, 21. Juni 1815,
am Bord des Genfersee's. Seine Ursachen und seine

wirklichen und möglichen Folgen.

15) Untersuchung der verschiedenen Carre-Formationen

in den europäischen Kriegsherrn.
Das ist ein reicher Stoff und es würde uns freuen,

wenn uns die einzelnen Bearbeitungen zur Benutzung in
unserem Blatte zugänglich wären.

Bücher-Anzeige
Bei Otto Wigand, Verlagsbuchhändler in Leipzig,

ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen

zu haben :

Denkwürdigkeiten
dcs kais. russ. Generals dcr Infanterie

Carl Fr. Grasen ». Toll.
Von

Theodor von Bernhardt.
I. u. II. Band. gr. 8. 1856. Preis: Fr. 18. 70.

III. u. IV. Bd. erscheinen tm Laufe des Jahres 1856.

Diese Denkwürdigkeiten sind in doppelter Absicht
geschrieben. Zuerst und vor Allem um dem Andenken
eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, der als

Mensch wie als Krieger ausgezeichnet war. Daun auch

nm der Geschichte eine Reihe von Thatsachen zu sichern,
die bisher wenig oder gar nicht bekannt waren.

Durch die Schweighauser'sche Sortimentsbuchhandlung

ist zu beziehen:

Der

Krieg und seine Mittel.
Eine

allgemein faßliche Darstellung

der

ganzen Kriegskunst
von

W. NrtHov.
Mit 12 lithographirten Tafeln und einem Such- und

Namens register.

Erste Lieferung.

Preis Fr. 1. 75 C.

Das Ganze erscheint in 10 Lieferungen
Vollständig.


	Schweiz

